
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: 

Beschluss 

ln dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs~ 

faktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas. Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Rainer Bender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetz!, 

gegenüber der EWR Netz GmbH, Klosterstraße 16, 67547 Worms, gesetzli.ch vertreten 

durch die Geschäftsführung 

- Antragsleiterin­

am 12.08.2013 beschlossen: 

wird hinsichtlich der Der Beschluss vom 30.07.2012 

Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Er­

weiterungsfaktorantrages für das Jahr 2013 wie folgt abgeändert: 

http:gesetzli.ch


Der Beschluss vom 30.07.2012 wird hinsichtlich der 

Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund .eines Er­

weiterungsfaktorantrages für das Jahr 2013 wie folgt abgeändert: 

Dem Antrag auf Anpassung der Erlösoberg~enze gemäß Anlage 1 wird in Höhe der 

Anlage 4 unter Punkt 1. stattgegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Gründe 

I. 

Die Antragstellerin hat mit Email vom 29.06.2012 und mit Übermittlung des Erhebungsbo­

gens über das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 

- festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 

4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV gestellt. Die ursprünglich von der Antragstellerin beantrag­

ten Anpassungen ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

Der am 29.06.2012 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­

bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Mit Beschluss vom-· unter dem Aktenzeichen wurden die Werte 

zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfak­

torantrages der Antragstellerin im Jahre.. für die Jahre festgelegt. Durch 

diesen Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich des Kalenderjahres 

2013 abgeändert. 

Die Beschlusskammer 8 hat von einer Anhörung gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG abgesehen, da 

dem .Antrag des Netzbelreibers auf Anpassung der festgelegten Erlösobergrenzen gemäß 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV vollumfänglich stattgegeben wurde. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

der Antragstellerin belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin für den Stromnetzzugang ergeht 

auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 I § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 1 0 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regulierungsbe­

hörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2~ Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 I 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpas­

sung ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzulegen. soweit die beantrag­

ten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die bestehende Regulierungsperiode 01 .01 .2009 bis 

31 .12..2013 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse der AntragstelleTin aus den Netz­

entgelten {Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge­

mäß§ 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 19 22, 24 und 25 ARegV bestimmt. 1 1 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der :Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbelreibers wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung Bund BKS-10/004 zur Verwendung 

anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 

ARegV für Elektrizitätsverteilern:etzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 
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Für die Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung ist: 
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Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

l ""'F [LII- ]L ,IJ:, ~, . roo•c • =l + max · . :0 
I."J 

Eut1whm t' j 1 1 1 I' JJL , . wenn <L l mna/tml' - ' 
1.1

L, = 
LF.Jwwhme 1 fimsJh.~~""'gm / I.II I' ) "' 

, · wenl1 Enmi:thw~ > . J 
L,,, 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleibt dabei die Anpassung der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gem. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vom Netz­

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehörde. 
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Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 06.02.2009 festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, gegebenenfalls korrigiert um Netzgebietsveränderungen und sich der nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegte Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin im 

Jahr 2013 ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Die Erlösobergrenze wird im Jahr 2013 um 

folgenden Betrag erhöht 

Jahr 2013 

Die bereits mit Beschluss vom 30.07.2012, unter dem Aktenzeichen ' ge­

nehmigten Anpassungen werden durch den vor_genannten Wert ersetzt und sind damit ge­

genstandslos. 

3. Ansp.ruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist-und form­

gerecht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1 . Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Erweiterungsfaktors ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch 

den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1. Antragsberechtigung 

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbelreiber und somit gemäß § 10 Abs. 4 ARegV antragsbe­

rechtigt 
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3.1 .2. Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV kann gern. 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

3.1 .3. Antragsform 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 

Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter 

Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell~ 

ten XLS-Datei vollständig und richtig ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für die 

Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

3.1.4. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenze des Jahres 2013 beantragt. 

3.1.5. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweite­

rungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlösobergrenzen um die Diffe­

renz der im Jahr 2009 festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich nun­

mehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg­

te Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

3.2. Nachhaltige Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten der An­

tragstellerin nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 

0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E »Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme rm Rahmen einer 

ejgenen Prüfrechnung verwendet und die jährHehen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 

Inwieweit der Ausweis eines Erweiterungsanteils nur für Anlagengruppen erfolgt ist, die über 

die gültigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien eindeutig als Erweiterungsinvestitionen 

definiert und gebucht wurden oder durch Mengenzuwächse als Erweiterung der Versor­

gungsaufgabe zu klassifizieren sind, konnte nicht abschließend geprüft wurden. Es haben 

sich aus den vorgelegten Unterlagen jedoch keine Anhaltspunkte für die Einbeztehung ande­

rer Investitionen ergeben. 
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Mit der vorliegenden Genehmi9ung ist keine Anerkennung der vom Netzbelreiber angege­


benen Kosten dem Grunde oder der Höhe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Prä­


judizwirkung für nachfolgende Kostenprüfungen. 


E~ne nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe Hegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 


Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in e~heblichem Umfang ändern. Bei le­


diglich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der 


Versorgungsaufgabe vor. 


Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gem. § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbelreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes­


tens 0.5 Pr.ozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 


im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31 .12.2006) und dem Antragszeitpunkt angefallen 


sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermitteln. Oie jährli­


chen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung bestimmt. Hier­


von sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft nicht 


beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen.1 


Bei den jährlichen Gesamtkosten des Netzbelreibers [GK20osJ i.S.d § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 


handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­


veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten {~nb] im 


·
Basisjahr abzuziehen. Zu beachten ist, dass sowohl im Regelverfahren als auch im verein ­


fachten Verfahren das Basisjahr 2006 ist 


Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 


umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 


Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 


werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs~ 


maßnahmenerfüllen nicht die Anforderungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 


denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

1 Hierzu sind die Definitionen aus dem Erlösobergrenzenbescheid, Gliederungspunkt 3.2.2.1.2. Ermittlung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile. her-anzuziehen. 
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investitionen. die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netz­


betreibers im Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösober­


grenze berücksichtigt werden. 


Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 


eines neuen Leistungspotentials zum Zie12
, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung.3 


Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 


Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 


INetzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­


volumen bzw. Transportmengenvolumen. 


Die Einordnung der Investitionen erfo:lgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 


einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­


zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­


gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 


Bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten handelt sich nach Aussage der Antrag­


stellerin um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen. sie werden somit von der Beschluss­


kammer im Rahmen der Erheblichkeltsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 


:Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweit-erungsmaßnahmen kann die Antrag­


stellerin OPEX und CAPEX ansetzen. 


Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­


summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 


werden. 


Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­


schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlag.e­


vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 


Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 


kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 


Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 


2Vgl. Zjeroth, Dieter, Investitionsplanung (1993). in .Chmielewicz. Klaus; Schweitzer, Mareeil (Hrsg . ): Handwör­


terbuch des Rechnungswesens. S!uttgart. 3. Aufl. 1993. Sp. 970. 


~gl. Ebisch , Hellmuth: Gottschalk, Joachim (2001): Preise und Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen, Mün­


chen, 7. Aufl., 2001 . S. 479. 
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Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt z.u ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet =Anteil EK [%] ~ EK-Zins [%] + (Anteil FK [%] -Anteil unverzinsliches FK [%]) 

* FK-Zins [%]+Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkap·ital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,29% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 4 ,31% für Gas und Strom. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeilsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen der Netzbelreiber zu ge­

währleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Der 

anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor ergibt sich aus Anlage 5. 

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grtmd des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe vo~ ffir begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lemetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittell 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 5 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 5 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 
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4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 


(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) und die Höhe der 


Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuziehen. 


Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über 


das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche 


nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Flä­


che in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche (,.Gebäude und Freiflächen (nur 


bebaute Fläche)": Flächenschlüssel 1 00/200) .sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächen­


schlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern ver­


sorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. 


Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet ab~üg lioh nicht versorgter 


Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. Die versorgte 


Fläche in der Hoch- und Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Räche des 


Versorgungsgebiets. 


Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbelreibers an 


Letztverbraucher, nachgelagerte Netze [eigene und fremde] oder Weiterverteiler Obergeben 


werden kann. 


Hierbei sind wle im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 


Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 


eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­


nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 


nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­


punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. 


ln der Spannungsebene Hochspannung sind als Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungs­


anlagen bei EEG-Anlagen die einzelnen Einrichtungen zur Erzeugung von Strom nach § 3 


Nr.1 EEG zu zählen. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der Hochspannung wird 


somit nicht wie in den unterlagerten Netzebenen durch die relative Zunahme der Einspeise­


punkte selbst. sondern durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten befindli­


chen einzelnen Erzeugungsanlagen bestimmt. 


Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 


auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. ln einer sol­
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chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­


den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 


EEG Anlagen nach § 3 Zift 1 EEG im eigenen Netzgebiet Hierbei ist insbesondere § 19 


EEG zu berücksichtigen. Hieraus folgt, dass im Hinblick auf Photovoltaikanlagen einzelne 


Module zu e.iner Anlage insbesondere dann zusammenzufassen sind, wenn sie sich auf dem 


selben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und sie Strom aus 


glejchartigen erneuerbaren Energien erzeugen. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 


Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­


den, Messwerte heranzuziehen. Verfahr:en zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­


tieren. 


4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr 

für die erste Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 5 ARegV 2006. Für die Para­

meter im Basisjahr hat die Antragstellerin angegeben die Parameterwerte zum Stand 

.31 .12.2006 angegeben zu haben. Da diese Parameter bereits im Rahmen des Effizienzver­

gleichs vo~gelegt wurden, waren keine weiteren Nachweise erforderlich. Die Beschlusskam­

mer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 5 ersichtlichen Umfang der Ent­

scheidung zu Grunde gelegt. 

4.1 .1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur l st~Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und 

durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die 

Parameter in der aus Anlage 5 ersichtlichen Höhe der Berechnung des Erweiterungsfaktors 

zu Grunde gelegt. 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 ARegV best immt, dass eine nachhaltige Veränderung der Versorgungs­

aufgabe vorliegt, wenn sich die dort genannten Parameter im Antragszeitpunkt dauerhaft und 

in erheblichem Umfang geändert haben. Für die Frage, ob eine nachhaltige Änderung der 

Versorgungsaufgabe vorliegt, ist damit auf den Zeitpunkt des Antrages nach § 4 Abs. 4 Satz 

1 Nr. 1 ARegV abzustellen. Die nachhaltigen Änderungen müssen zum 30.06.2012 bereits 

tatsächlich eingetreten sein. Der Ansatz von Planwerten ist für die Beurteilung von Änderun­

'9en ausgeschlossen. 
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4.1 .2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt {§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindegfieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom "Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer stejgenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusättlicher Umspannkapazität führen. Dies ist der Fall. wenn das 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast den Wert 

1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd linear mjt der Hö­

he der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Veränderung der De­

finition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

Übersteigt das Verhältnis der installierten dezentral~n Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1 ,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen Iastseiligen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 


Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung beträgt ..und liegt somit nicht über der 


Belastungsgrenze von 1,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung 


zur Jahreshöchstlast in d:er Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt • 


und liegt ebenfalls nicht über der Belastungsgrenze von 1 ,3 . 


Der Parameter .Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene Hochspannung/Mittel­


spannung und in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Ent­


nahmelast definiert. 


4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter .,Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

VerhäJtnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast Übersteigt 
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dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestjmmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbelreibers unberück­

sichtigt. ln der Spannungsebene Hochspannung beträgt der Äquivalenzfaktor stets 1. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt ..und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

;last in der Spannungsebene Niederspannung beträg~ und liegt ebenfalls über der Belas­

:tungsgrenze von 0,3. 

Der Äquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung -und für die 

Spannungsebene Niederspannung-

Einspeisepunkte in der Niederspannung, die gleichzeitig Anschlusspunkte sind und bereits 

als Anschlusspunkte bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors berücksichtigt werden, 

sind nun zusätzlich als Elnspeisepunkte zu zählen. 

4.1 .4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 


zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 


über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 


Die Netzebenen bestehen für Strom aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspan­


nung und Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und 


Mittelspannung/Niederspannung. 


Im Strom sieht es die Beschlusskammer für sachgerecht an, einen KostensteHenschlüssel 


zur Gewichtung heranzuziehen. Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind 


aus den Antragsdaten des Basisjahres 2006 zu ermitteln. 


Die von der Beschlusskammer zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors als sachgerecht an­


gesehene Gewichtung ergibt sich, sofern diese von der von der AntragsteJierin angegebenen 


Gewichtung abweicht, aus Anlage 6. 




4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der ,kaJende~ährlichen Erlösobergrenz·en der 

Anlragstellerin hat die Beschlusskammer im ersten Schritt den anerkennungsfähigen Erwei­

terungsfaktor (EFt) gemäß der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Fest­

legung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermit­

telt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin. die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2013 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(1 10.70 =VPI des Jahres 2011 gemäß Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex für 

Deutschland4 =anzusetzender VPI für das Jahr 2013) den Berechnungen zu Grunde gelegt 

ln einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann ·die Anpassung der Erlösobergrenze 

aus der Differenz der im Jahr 2009 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerio (gegebenenfalls nach Korrektur um Netzgebietsveränderungen) und der sich 

nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktors ergebenden 

Erlösobergrenze errechnet. Um diesen Differenzwert wurde abschließend die verbleibende 

Erlösobergrenze des letzten Jahres der Regulierungsperiode erhöht. 

Die Beschlusskammer behält sich vor, etwaige vom Netzbelreiber bei der Beantragung des 

EIWeiterungsfaktors zu Grunde gelegten Anpassungen der Erlösobergrenze nach§ 4 Abs. 3 

und§ 26 Abs. 2 ARegV nachträglich zu überprüfen. 

4 Siehe www.destatis.de ~ Preise ~ Verbraucherpreisindizes ~ Tabellen ~ Verbraucherpreisindex 
insgesamt und nach 12 Abteilungen ~ Verbraucherpreise -7 Jahresdurchschnitte ~ Indizes ~ Abtei­
lungen 01 bis 04 ~ Verbraucherpreisindex für Deutschland, 2005 = 100, Spalte "Verbraucherpreisin­
de}( insgesamt". 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bej der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bann) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 

Düsseldorf) eingeht 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bann, den 12.08.2013 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

/ lr.l!JJ 
Rainer Bender Wolfgang Wetzl 
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Anlagen übersieht: 

Anlage 1: Beantragter Erweiterungsfaktor 

Anlage 4: Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 5: Bestimmung des Erweiterungsfaktors 
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Anlage 1 EWR Netz 

Beantragter Erweiterungsfaktor 
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Anla:le 5 EWR fi~U 

Bestimmung des Erweiterungsfalttors 

Ang•t>end~r 

Anlfag~tellerin E~9•~bois dl>< Plilfung 
gern. Anlrll!l 

Gnmdlagen IUr dle Bntimmung du ·Erweite:rung,sla~ 
Duntagte 

WertJl 
Anlflg,staUerin 

Aner!<annte 
Werte 

B~undesnett 

agontut 

AbW~icllungen 

zu ane'rt<annttn 
Werten 

Daten Im Bas~lsjahr(St.and: ~ 1 . 1 2.2006 1 

Fe u :J . FI<W;o c:(!s '~'$Qll;ltn Gtbte:ef d«MS·EIIcne /l!m rI 1b7S.: 1257 s.: 0,00 

F u iS Ftacne des versorpton Get>re:es der NS·Ebeflß (Am 11 16106 16, ,05 0. 00 

AP~w; - Anz.ahl der Ar. scnluslpunore '" tier MS.Ebene 2370 2370 0 

APo r.s- Anzahldur AnschlusspunktemoorNS·Ebene tm 6BSIS}l!h r 116154 116 154 0 

;:p ~ ." ­

CP • vs · 

Anza/11 dor Emspersepu#tc von dezl!lll!alen Eneill]utfg'Sdfltagen 

Anzahl ~r EJnspersepvnk1e "On dezentralen Erzeug!Jflgsantag!m 
• •- .. 0 

0 

L, ;u . .vs - Hone der 1..8J.tlll tter~SN.Sa-JhVJ 332 4.70 332,170 0 

Lo .w.s.•.-,: - H~ der l..ul"' der MSIN5-6bet~e (kWJ 228310 228 310 0 

S!and 12-03.2013 s.r.w 1 von3 



E'lJP,..u~"'""';e5 

GNn:dla gen llir dio Butimmung des Etweiterungslaklors 

Angabe.o der 
Antr:agstellarin 

gam. Antrag 
Ergebnis der Prüfung 

Beantragte 
Wette 

ÄnttigsteUHin 

Anerk:annte 
Werte 

Bundesneu 
• g:entu:r 

Abweichungen 
zu an.er.k.annten 

Werten 

Daten im J ahr I (Anttagsdatam: J0.06..20 t21 

Fua F~nedes ~;en~b.Bln diK Ms.Eoc"lt fk"' 1 
/ 1 2$i 79 I 2$779 000 

F,,., FI/ICI!p tJe' vv~r,{ten Get;;e:e~s o.rNs.E~r;e f•m 1 
/ 17152 17192 0.00 

AP,..s - Anzahl ®I',1ng;nlunmmkro 1t1 d•' M$-E.bene - - 0 

AP-, ,..$ . Anzahl CiY Anschlusspullkto m der N$-Ebtme - - 0 

EP111,s - Anrah/ der Ernspe,sep~n•1o ·toll otzentralen Eneugungsanfagll!l •- •- 0 

EP 1 ws- Anzahl der E•ns(JeJsepunkle von dv.ahltalon E.atwgungsamar;en 0 

L,~ Hohe aer L.a-st .n r:Jer HSIMS.f:bone {hWf - - 0 

L I .us - HOlle ~r Lest111 aet M.s-EeenofkW] - - 0 

L, V $ '0't . Hohe der Lßs: m dftr MsniJS.E~IMI fi<W] - - 0 

L, ..., HDile del Last llli16r NS-!Ebimo f•WJ - - 0 

I <"s ·lf1sfa4errederetlllB'O Ene~~~~~g-ng tMr 1.'$-EIIem! [WIJ - - 0 

I , ~ · lttSia.lier:e de.!!!tl!ra:A Eneugu~Slu~a..t MSII'JS.E!J<!ne (l- '.'11 - - 0 

I , ,.'l • ll!sfal'..et:e G\'leR/t'il'll EI?CQ91mg$!0S!II~ ~rN$-EIIent; f..w] - - 0 
' 
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EWR NetzAni.Jge-S 

Grundlagen für die Bestimmung de.s Etwciterungslakto.rs 

Gcwichwng auf Grundlage der K:ostc.nstellen im b..antra·gten Bc tncbsaprcchnungsbogen mit Basisjahr 2006 

Gew,.._,..,, - GewJChtung aiJf Grondlage aer kosten der Kostenstelle Hoahspanmmg!Mi:telspanmmg ;r.klusive 
Messung vfiO Abrec!Jnung e.<:klusrllf! vrNJJelagerte Netlkosten un<J verm;edene NellentgeiJe (%/ 

Gew ws - Gew1cNung auf Grundlage der Kosten dfJrKostenStei!e Mt/te/spannung mkluswe Messur;g 
und Abrechnung e<kluSNe vorgelagerte Nelürosten und verm;edene NotzentgeUe (%} 

Gew ....,.,s - Gewi~h!ung aufGrur.Ciage der Koste~ der Kostenstdllt> MJ!te/spannungß'.liecfetspannung il)li!us;ve 

Messung u.?d Aorectmung e~kluSive vorgelagerte Netzkosten und venme<lene Not:zeatgefle (%! 

Gc;w". . ·Gew~en<uJJg auf Grundlage derKoster; der·Kostenstelle Meoerspann<!ng?nkiuSJve Messung 
uf>d Abrechnung exi<JuSJve vorgelagerte Netzkosten und v.erm1ei:!ene NetzeiUgelte {%} 

z ~• •max((WlJRZELEP , .,, · WURZEL EP ~ usJI((WURZEL(AP ,.,5 +EP rusl· WURZEL(IlP , ..,, +EP 0 ,..1 )). 1/. wenn/ 1 vsiL 1 ..,s >0,3 

1 ,.,1 • ma;. ((Wiß~ZEL EP ws • WURZEL EP ~ m) I ( (WURZEL IAP , '" -+ EP "") • WUfU EL(AP 0 •s +EP o.. •.sH I I wenn I u:s I L v :s > 0, 3 

EF,,.s •1 tl / 2 " m<Jx f( F , ,., - F0 ,.5 )IF~..s , 0 )+ 11 2 · ma.< ((( AP ,,.5 +EP,~<S) ·(AP~.,. + EP 0.m)I(AP0 ,., • EP 0 ;;;)) 0 ) 

EF,_.,5 =1 + 112 ' m,,. ((F,_Ms -F 0 ...,, )IF 0 MS 0 ) -+ I / 2 ' max((( AP <41s • z 015 ·• EP1 .,5 ) • (APoMS + z..., · EFe us )I(AP, "-1 • z ws • EP0 ,..)) 0) 


EF, 1.s • ·1 • I 12 · max(l F ,,,. · F 0 ,.,5 )!Fo Ns 0) + I 1 2 ' mat ((( AP",. +z •:s ' EP,I'IS) •(APo'IS + Z "' 'EP 0 1;s )I(AP o.N> + t "' 'EP0 m)) , 0) 


EFu<SMs •1 ~ma~((L,_ ..s..,. · L·o",;\!S )IL0 .,s ..,$ 0) 


EF , .,."... • 1 +ma'( (( L, .,._.." • L: ,....,,5 )/L 0 ,..$4/s . D) 


EF.: =-EFr_,.-5 " Gew~:G -+EF tHS.'MS --Gew f'tS..v .S • EFt \fS · Gew"s t-EFI. ...,5,,,5 • Gew~s.-:".-S -t EFt u;i · Gew1. $ 

Angaben der 
Antragstellerio 
gem. Antra(l 

Beantragte 

Werte • 
Antragsteltenn 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erg.cbnis der Prillung 

Anerkannte , 
Worte. Abweichungen 

Bundesnetz' zu anerl<annten 

agentur Werton · · j 

I 

- 0,00 
Pr.ozentpt;nkte 

- 0.00 
Prozentpunkte 

0,00 
- Proz.enlpunkte 

- 0,00 
Prozen\punkte 

- O,CY'.IOO 

- 0.0000 

- 0,0000 

- 0.0000 

- 0,0000 

- 0,0000 

- 0,0000 

- 00000 
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